
 

Gemeinde 
Asselfingen  

Landkreis 
Alb-Donau-Kreis  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der 

 Wahl  Stichwahl X  
des Bürgermeisters  
 

am 
Wahltag 
 

30.11.2025 
 

 

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters bekannt gemacht: 

1.1 Zahl der Wahlberechtigten 827  

 
Zahl der Wähler 595 

 

 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 3 

 

 
Zahl der gültigen Stimmzettel 592 

 

 
Zahl der gültigen Stimmen 592 

 

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 1) 

Familienname, Vorname(n) 2) Wohnort (Hauptwohnung) Stimmen 

Jäckel, Jan Bad Wurzach 498 

Iljazi, Andrija Asselfingen  51 

Volpert, Stefan Lennestadt 41 

Fischer, Andreas  Dornstadt 2 
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- nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 1 Gemeindeordnung: 

1.3 X Der Bewerber Jan Jäckel hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

Er ist somit zum Bürgermeister gewählt. 

 

  Kein/e Bewerber/in hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Deshalb ist eine Stichwahl zwischen den 
beiden Personen, die die höchsten Stimmen erhalten haben, erforderlich. 3)  
Demnach kommen die beiden folgende/n Bewerber/in in die Stichwahl. 4) 
Bei Stimmengleichheit hat das von der/dem Vorsitzenden gezogene Los zwischen den Bewerbern/innen [Famili-
enname, Vorname(n) ergänzen] über die Teilnahme an der Stichwahl entschieden. 

Lfd. Nr. Familienname, Vorname(n) Anzahl der Stimmen 

   

   
 

Die Stichwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 

Stichwahltag 

 

 

 

2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem 
Wahlberechtigten und von jeder/jedem Bewerber/in Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

vollständige Anschrift der Rechtsaufsichtsbehörde 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 89077 Ulm   
 
 

erhoben werden. 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung ihrer/seiner 
Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihr/ihm mindestens 9  Wahlberechtigte beitreten. 

 Bürgermeisteramt 

Ort, Datum 
 
Asselfingen, 30.11.2025  
 

 Unterschrift, Amtsbezeichnung 
 
gez. 
 
Armin Bollinger, Bürgermeister  

 
 


